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Entscheid Versicherungsgericht, 16.11.2020

Strukturelle Unfalilrestfolgen bejaht. Die kognitiven Einschrankungen bzw.
die Fatigue-Symptomatik gehen mit iiberwiegender Wahrscheinlichkeit auf
die strukturellen Unfallfolgen zuriick. Gestiitzt auf das im
Beschwerdeverfahren eingereichte Gutachten, welches in Ubereinstimmung
mit anderen neuropsychologischen Abklarungen steht, ist von einer 50%igen
Arbeitsunfahigkeit auszugehen. Taggelder sind zu Unrecht gekiirzt worden.
Einkommensvergleich. Anspruch auf halbe Invalidenrente bejaht. Festlegung
des versicherten Verdienstes. Rickweisung zur Abklarung und Festsetzung
der Integritatsentschadigung unter Beriicksichtigung des unfallkausalen
Tinnitusleidens (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 16. November 2020, UV 2019/10). Teilweise aufgehoben durch
Urteil des Bundesgerichts 8C_15/2021.

Entscheid vom 16. November 2020
Besetzung

Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Monika

Gehrer und Miriam Lendfers; Gerichtsschreiberin Sabrina Bleile
Geschaftsnr.

UV 2019/10

Parteien

A__,

Beschwerdefiihrer,
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vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Lorenz Gminder, Schwager Matzler Schneider,
Poststrasse 23, Postfach 1936, 9001 St. Gallen,

gegen

SWICA Versicherungen AG, Romerstrasse 37, Postfach, 8401 Winterthur,
Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Versicherungsleistungen

Sachverhalt

A.

A.a. A, (nachfolgend: Versicherter), war als Geschéftsleiter der B.___ GmbH bei der
Swica Versicherungen AG (nachfolgend: Swica), Winterthur, unfallversichert, als er am
3. April 2013 in den Ferien in C.___ stirzte und sich dabei Kopfverletzungen zuzog

(vgl. UV-act. 1). Eine Erstversorgung erfolgte in Spitalern in C.___ (vgl. UV-act. 1 und 16
S. 7). Am 9. April 2013 liess der Versicherte den Unfall tiber eine Mitarbeiterin der
Swica melden (UV-act. 1 f.). Am T.___. April 2013, dem Tag seiner Rickkehr in die
Schweiz (zur Rickkehr vgl. UV-act. 264 S. 12, oben), stellte sich der Versicherte
unverzlglich auf der zentralen Notfallaufnahme des Spitals U.___ vor (vgl. UV-act. 16
S. 7), wo ein CT des Neurokraniums angefertigt wurde (vgl. UV-act. 110 6 f.) und eine
Untersuchung in der Neurochirurgie stattfand (vgl. UV-act. 16 S. 7 f.). Die Arzte
diagnostizierten im Wesentlichen einen Status nach einem Schadel-/Hirntrauma, eine
leicht dislozierte mehrfragmentéare Fraktur der Vorderwand des Sinus frontalis beidseits
(einstrahlend in das Orbitadach), eine Fraktur der Lamina papyracea beidseits und bis
zur Christa galli reichend, eine leicht dislozierte Orbitabodenfraktur rechts, eine
mehrfragmentére dislozierte Nasenfraktur und ein residuelles beidseitiges
Monokelhdmatom (vgl. UV-act. 16 und 110 S. 6 f.). Bei fehlendem Nachweis einer
intrakraniellen Hamorrhagie (vgl. UV-act. 110 S. 6 f. und 16 S. 8, unten) und klinisch-

neurologisch unauffélligem Status wurde der Versicherte nach Hause entlassen mit der
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Aufforderung, sich bei im Verlauf allfallig auftretender Rhinorrhoe, Kopfschmerzen,
Fieber oder sonstiger Infektionszeichen notfallméssig vorzustellen (UV-act. 16 S. 8). In
einer Sprechstunde vom 15. April 2013 in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik (HNO-KIinik)
des X.___ erkannten die behandelnden Arzte keine Indikation fir ein operatives
Vorgehen (UV-act. 16 S. 4 f.). Anlasslich einer Vorstellung in der HNO-KIlinik vom 15.
Mai 2013 klagte der Versicherte Uber starke Kopfschmerzen, Uber eine ausgepréagte
Konzentrationsschwache mit Gedankenverlangsamung sowie Uber leichte
Wortfindungsstérungen. Aus HNO-Sicht wurde kein Handlungsbedarf festgestellt,
sondern die neuropsychologischen Stérungen als im Vordergrund stehend bezeichnet
und eine diesbezigliche Behandlung empfohlen (UV-act. 16 S. 2 f.). Ab dem 10. Juni
2013 nahm der Versicherte seine Tatigkeit wieder in einem Pensum von 50 % auf (UV-
act. 13 und 14).

A.b. Am 29. Juni 2013 wurde der Versicherte aufgrund verstérkter Kopfschmerzen,
Allgemeinzustandsverschlechterung, erhéhter Temperatur, Licht- und
Larmempfindlichkeit sowie Ubelkeit notfallmassig ins X.___ eingeliefert (vgl. UV-

act. 18), wo die behandelnden Arzte eine Meningitis diagnostizierten (UV-act. 37 S. 1).
Eine gleichentags durchgefuhrte CT-Untersuchung brachte die aus der
Voruntersuchung vom April 2013 bekannten nicht konsolidierten Frakturen sowie
Hypodensitaten im periventrikuldren Marklager beidseits (gemass Einschatzung des
untersuchenden Radiologen in erster Linie mikroangiopathischer Genese im Sinne
einer moderaten chronischen Leukenzephalopathie) zur Darstellung (vgl. UV-act. 110
S. 7 und 37 S. 2; vgl. ferner die MRT-Untersuchung vom 1. Juli 2013, UV-act. 110 S. 2
f.). Fur die leicht frontal betonten gliotischen Veranderungen wurde neben einer
vaskuldren Leukenzephalopathie auch eine entziindliche Ursache diskutiert (UV-act. 37
S. 2). Aufgrund des Verdachts einer posttraumatischen Genese der Meningitis mit
Eintrittspforte durch die bestehenden Gesichtsschadelfrakturen wurde eine
antibiotische Therapie begonnen, jedoch wegen fehlender entsprechender bakterieller
Nachweise auch eine virale Entzindungsursache in Betracht gezogen. Der Versicherte
war bis zum 8. Juli 2013 in der Klinik fir Neurologie hospitalisiert, wo sich unter
antibiotischer und antiviraler Therapie ein erfreulicher Verlauf einstellte (UV-act. 37

S. 3). Am 8. Juli 2013 wurde der Versicherte in die HNO-KIinik verlegt (vgl. UV-act. 37

S.3und 40 S. 3), wo am 9. Juli 2013 ein operativer Eingriff mit mittlerer Meatotomie,
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Ethmoidektomie, Vergrésserung des Stirnhoéhlenausflusstraktes sowie Abdichten der
Schéadelbasis mittels Temoralisfaszie durchgefiihrt wurde (UV-act. 40 S. 2 ff.). Am 13.
Juli 2013 wurde der Versicherte nach Hause entlassen (UV-act. 40 S. 3). Ab dem 19.
August 2013 nahm er seine Arbeit wieder in einem Pensum von 50 % auf (UV-act. 28,
30 und 47 S. 1).

A.c. Am 21. August 2013 fand in der Kilinik fiir Neurologie des X.___ eine
neuropsychologische Untersuchung statt, in welcher leichte bis mittelschwere
kognitive Funktionsstérungen sowie Hinweise auf eine mittelschwere depressive
Symptomatik festgestellt wurden, wobei der Versicherte den Grund fur die depressive
Symptomatik in der sozialen Situation (...) sah. Die untersuchenden Psychologen
empfahlen die Behandlung der depressiven Symptomatik sowie eine berufsbegleitende
Ergotherapie/Neuropsychologie, beispielsweise im Ambulatorium der D.___-Klinik in
O.__ (UV-act. 38).

A.d. Eine MRT-Verlaufsuntersuchung des Neurokraniums mit einer MR-Angiographie
der hirnversorgenden Geféasse extra- und intrakraniell vom 11. September 2013 ergab
im Vergleich zur Voruntersuchung vom 1. Juli 2013 ein riickgebildet verstarktes durales
Enhancement frontal bei einem Zustand nach einem Trauma mit
Mittelgesichtsfrakturen. Die MRT-Befunde zeigten eine normale Gefassdarstellung und
keine Anhaltspunkte flr aktiv-entziindliche Verdanderungen. Die noch immer sichtbaren
Marklagergliosen waren wiederum nicht eindeutig zuzuordnen (vgl. UV-act. 110 S. 4 f.).
In einem Bericht vom 7. Oktober 2013 erklarte Dr. med. E.___, Klinik flr Neurologie des
X.___, dass die bereits im Juli 2013 nachgewiesenen Marklagergliosen in der MRT-
Untersuchung vom 11. September 2013 unverandert zur Darstellung gekommen seien
und bei bekannter Hypertonie am ehesten mikroangiopathischer Genese seien,
wenngleich die frontale Betonung hierfir untypisch sei (DD: posttraumatisch, DD:
vaskulitisch). Hinweise flir das Vorliegen einer Vaskulitis ergében sich aktuell keine (UV-
act. 126 S. 2). In einem Bericht zu Handen der Swica vom 19. November 2013
attestierte der Hausarzt des Versicherten, Dr. med. F.___, Facharzt fur
Allgemeinmedizin, P.___ AG, O.___, dem Versicherten bis zum 18. August 2013 eine
100%ige, ab dem 19. August 2013 eine 50%ige Arbeitsunfahigkeit (UV-act. 71).
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A.e. Am 26. November 2013 meldete sich der Versicherte aufgrund in der Nacht
respektive am Morgen aufgetretener Schmerzen an der Stirn rechts sowie einer
sichtbaren Schwellung am medialen Augenwinkel rechts bei Dr. F.___, welchen ihn
notfallméssig dem X.___ zuwies (vgl. UV-act. 77 und 94; bzgl. Befunde des
gleichentags angefertigten CT, welches noch immer nicht konsolidierte Frakturen sowie
neu eine Sinusitis zeigte, vgl. UV-act. 110 S. 10). Die behandelnden Arzte
interpretierten die Schwellung am ehesten als sinugene Ausbreitung einer leichten
Entziindung. In der Reevaluation am 27. November 2013 zeigte sich eine Regredienz
der Schwellung und der Schmerzen unter Otrivin (UV-act. 94). Aufgrund rezidivierender
Schwellungen sowie Schmerzen frontal rechts mit teils blutiger Sekretion aus der Nase
wurde am 14. Januar 2014 eine operative Stirnhéhlenrevision rechts durchgefiihrt (UV-
act. 100). Am 5. Februar 2014 begann der Versicherte eine neuropsychologische
Therapie im Ambulatorium der D.___-Klinik (vgl. UV-act. 99; zum Datum des Beginns
vgl. UV-act. 173 S. 47). In einem Verlaufsbericht vom 16. April 2014 hielt Dr. med.
G.___, FMH Neurologie, D.___-Klinik, fest, dass beim Versicherten
belastungsabhangige Kopfschmerzen sowie auch eine verminderte Belastbarkeit mit
kognitiven Einschrénkungen im Vordergrund stiinden. Die Arbeitsfahigkeit schatzte er
auf 50 % (UV-act. 127).

A.f. Im Juni 2014 wurde der Versicherte im Auftrag der Swica von der H.___
bidisziplinar (neurochirurgisch und HNO-&rztlich) begutachtet (UV-act. 173 S. 1 ff.). Im

Gutachten vom 19. Dezember 2014 hielt Dr. med. I.___, Facharzt Neurologie und

Neurochirurgie, fest, dass der Versicherte ein Schadelhirntrauma sowie eine Meningitis,
die als unfallbedingt einzustufen sei, erlitten habe. Die Genese der in den bildgebenden
Untersuchungen dargestellten Marklagergliosen sei noch nicht geklart, jedoch seien
diese am wahrscheinlichsten dem arteriellen Hypertonus geschuldet. Schliesslich lagen
entsprechend den neuropsychologischen Testungen kognitive Einschrdnkungen vor.
Aus der Literatur sei bekannt, dass 5-15 % der Patienten mit einer stattgehabten
leichten traumatischen Hirnverletzung Symptome unklarer Pathophysiologie
zurlckbehielten (UV-act. 173 S. 38 f.). Dr. l.___ kam zum Schluss, dass aus Sicht der
Neurologie keine kdrperlichen Beschwerden vorlagen (UV-act. 173 S. 44, oben). Auch
aus HNO-érztlicher Sicht seien keine organischen Folgen des am 3. April 2014 (richtig:
2013) erlittenen Unfalles nachzuweisen (UV-act. 173 S. 29 und 44; vgl. dazu den HNO-
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arztlichen Untersuchungsbericht; UV-act. 173 S. S. 45 f.). Allerdings kénnte die
Kopfschmerzsymptomatik, die nachvollziehbar sei (vgl. UV-act. 173 S. 42), sowohl
unter korperlicher als auch mentaler und psychischer Belastbarkeit zunehmen, jedoch
sollte sie unter Behandlung beherrschbar sein. Aus Sicht der Neuropsychologie sei die
kognitive mentale Leistungsfahigkeit aktuell um etwa 50 % eingeschrankt, nicht jedoch
bei geistig und psychisch anspruchslosen Tatigkeiten (UV-act. 173 S. 44). Die
neuropsychologische Behandlung sei gemass dem neuesten Bericht der D.___ -Kllinik
vom 3. November 2014 (vgl. dazu UV-act. 173 S. 47 f.) noch nicht abgeschlossen,
sodass die Frage nach der Arbeitsfahigkeit noch nicht definitiv beantwortet werden
kénne. Zu empfehlen sei die Fortsetzung der kognitiven Therapie bzw. des
Hirnleistungstrainings fir etwa ein halbes Jahr ab dem Datum des Gutachtens, sprich
bis ca. Mitte des Jahres 2015. Falls bis dann noch keine klaren Verbesserungen
erreicht seien, werde das Einholen eines neuropsychologischen sowie gegebenenfalls
psychiatrischen Zusatzgutachtens und die Durchflihrung einer erneuten MRT-
Untersuchung empfohlen. Weiter merkte Dr. I.___ an, dass bei einem
Schadelhirntrauma grundsatzlich immer auch ein ophthalmologischer Befund vorliegen
sollte (UV-act. 173 S. 40). Auf eine entsprechende Nachfrage seitens der Swica

(vgl. UV-act. 178) nahm Dr. I.___ am 11. Februar 2015 nochmals erganzend Stellung
(vgl. UV-act. 190).

A.g. In einem Verlaufsbericht der D.___ -Klinik vom 13. Mérz 2015 hielten die Behandler
fest, dass eine leichte Steigerung der Leistungsféahigkeit stattgefunden habe. Seit
Beginn der Therapie hatten zwar nur sehr langsame, jedoch kontinuierliche
Verbesserungen in den kognitiven Funktionsbereichen beobachtet werden kénnen. Die
vom Versicherten angestrebte Steigerung der Leistungsfahigkeit am Arbeitsplatz von
aktuell 50 auf langerfristig 60-70 % sei realistisch. Vorderhand werde jedoch das
Beibehalten des Arbeitspensums von 50 % und allenfalls ab Sommer eine
versuchsweise Steigerung von ca. 10 % empfohlen (UV-act. 196 S. 1 ff.). In einem
Bericht vom 29. April 2015 hielten Dr. med. J.___, Augenarzt FMH, sowie K.__,
Orthoptistin, O.___, fest, dass der Versicherte ihnen wegen raschen Ermidens bei
Naharbeit mit anschliessenden Kopfschmerzen zugewiesen worden sei. Sie nannten
als Diagnosen den Verdacht auf eine traumatische Abducensparese rechts, einen

diskreten Fundus hypertensivus |, einen Astigmatismus myopicus mixtus rechts, eine
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Myopie links sowie eine Presbyopie. Weiter hielten sie fest, dass sie einen
Prismenversuch gestartet hatten, wobei sich die Beschwerden anlasslich einer
Verlaufskontrolle deutlich regrediert gezeigt hatten. Sollten die Beschwerden im Verlauf
wieder zunehmen, ware allenfalls eine Prismenanpassung oder eine Schieloperation
indiziert (UV-act. 209). In einem psychologischen Verlaufsbericht der D.___-Klinik vom
8. Juni 2015 wurde festgehalten, dass sich weiterhin ein positiver Verlauf zeige.
Namentlich habe sich das Erschépfungsgefihl nach dem taglichen Arbeitspensum
reduziert, was fir den Versicherten eine bedeutende Steigerung der Lebensqualitat mit
sich bringe. Nach einer Zeitspanne von zwei Jahren nach dem Unfall kdnne nicht mehr
mit raschen Spriingen im Erholungsprozess gerechnet werden, jedoch kénnten auch
die weiter zu erwartenden kleinen Schritte im Verlauf zu einer namhaften Verbesserung
des Gesundheitszustandes flihren (UV-act. 219).

A.h. Zwischen September und November 2015 wurde der Versicherte im Auftrag der
Swica von der L.___ GmbH polydisziplindr (psychiatrisch, neurologisch,
neuropsychologisch und ophthalmologisch) untersucht (UV-act. 264). Zudem wurde
am 25. November 2015 eine MRT-Untersuchung des Schadels mit
Hamosiderinsequenzen durchgefuhrt, die wiederum hyperintense Marklagerl&sionen
zeigte (vgl. UV-act. 264 S. 11). Der neurologische Sachverstandige fiihrte diesbezlglich
aus, dass die nachgewiesenen Zeichen einer Leukenzephalopathie mit Uberwiegender
Wahrscheinlichkeit Ausdruck von mikrovaskulédren Veranderungen seien, wobei
atiologisch der langjahrige Hypertonus und das Fumatorium oder die anfangs 2013
diagnostizierte Meningitis in Frage kdmen. Fir die Hypothese der arteriellen Hypertonie
sei das Verteilungsmuster der mikrovaskuldren Verdnderungen jedoch untypisch und
die Verénderungen seien im Bericht zur ersten CT-Untersuchung nach dem Unfall noch
nicht beschrieben worden. Insgesamt seien die Verdnderungen somit mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit auf die Meningitis und somit mittelbar auf den Unfall
zurlckzufihren (UV-act. 264 S. 26). In ihrem interdisziplinaren Gutachten vom 27.
Dezember 2015 kamen die Sachverstdndigen zum Schluss, dass auf neurologischem
und neuroophthalmologischem Gebiet und in geringem Ausmass auf
neuropsychologischem Gebiet residuelle Beeintrachtigungen festgestellt worden seien,
die Uberwiegend wahrscheinlich auf den Unfall zurlickzuflinren seien. Auf

psychiatrischem Fachgebiet liessen sich keine krankheitswertigen gesundheitlichen
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Beeintréachtigungen erheben (UV-act. 264 S. 30). Die im Vordergrund der
Beschwerdeschilderung stehende erhéhte ErmUdbarkeit lasse sich nur zu einem
kleinen Teil durch eine erhéhte Anstrengung zur Kompensation von allfalligen
kognitiven Schwierigkeiten erklaren und bilde sich in den neuropsychologischen Tests
nicht ab. Da sich die Fatigue-Symptomatik aber geméass Angaben des Versicherten
erst nach ca. vier Stunden konzentrierten Arbeitens manifestiere, lasse sich bei
intellektuell anspruchsvoller Tatigkeit aus rein neuropsychologischer Sicht eine
Einschrankung der zeitlichen Belastbarkeit um ca. 10 % rechtfertigen (UV-act. 264

S. 29, oben). Die noch persistierende Fatigue-Symptomatik sei am wahrscheinlichsten
auf die von neurologischer und neuroophthalmologischer Seite objektivierte
posttraumatische Abducensparese rechts zuriickzufiihren. Diese habe ein verstecktes
horizontales und vertikales Schielen zur Folge und kénne eine visuell bedingte
Ubermassige Ermidung sowie auch belastungsabhangig auftretende frontal betonte
Kopfschmerzen gut erkldren. Auch die unfallunabhangig bestehende leicht
Uberkorrigierte Myopie (Kurzsichtigkeit) kdnne zu einem geringen Teil flr diese
Symptome mitverantwortlich sein. In der interdisziplindren Gesamtschau liessen sich
somit unfallbedingte gesundheitliche Beeintrachtigungen feststellen, welche die derzeit
attestierte Arbeitsunféhigkeit von 50 % noch rechtfertigten (UV-act. 264 S. 30). Um
eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes zu erzielen, werde die Erhebung
einer objektiven Refraktion unter Zykloplegie und die Anfertigung einer Brille mit
Prismenkorrektur gestltzt auf diese Werte empfohlen. Durch eine adaquate
Brillenkorrektur kbnne aus versicherungsmedizinischer Sicht eine Arbeitsféhigkeit von
mindestens 80 % erreicht werden, jedoch misse fur den Trageversuch ein Zeitraum
von ca. drei Monaten beriicksichtigt werden, bevor eine definitive Beurteilung der
Arbeitsfahigkeit erfolgen kdnne (UV-act. 264 S. 33). Intellektuell weniger anspruchsvolle
Téatigkeiten mit wenig visuellen Arbeiten kénnte der Versicherte bereits ab dem
Zeitpunkt der Begutachtung in einem Pensum von ca. 80 % austiben, wobei auch die
Minderung der Leistungsfahigkeit geringer sei. Als Folge der Kopfverletzung sei ein
Integritatsschaden von 20 % (Hirnverletzung mit minimaler bis leichter Stérung 15 %,
Diplopie bei Abducensschwache 5 %) festzustellen (UV-act. 264 S. 34).

A.i. Mit Schreiben vom 18. Januar 2016 teilte die Swica dem Versicherten mit, dass sie

entsprechend den gutachterlichen Empfehlungen ein Aufgebot im X.___ fir die
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neuroophthalmologischen Abklarungen in die Wege geleitet habe. Mit Ausnahme der
neuroophthalmologischen Abklarungen bestehe spatestens seit dem Zeitpunkt der
ophthalmologischen Begutachtung vom 25. November 2015 kein Anspruch auf
Heilbehandlungen mehr, jedoch wiirden die Kosten noch bis zum 31. Januar 2016
Ubernommen. Bis die medizinischen Massnahmen umgesetzt seien, werde weiterhin
ein Taggeld von 50 % ausgerichtet (UV-act. 270; vgl. ferner UV-act. 272). Am 11.
Februar 2016 wurde der Versicherte in der Augenklinik des X.___ untersucht. Im Bericht
vom 17. Februar 2016 hielt der behandelnde Arzt fest, dass sich bei der objektiven
Refraktionsbestimmung nach medikamentdser Zycloplegie anndhernd identische
Werte, wie sie bereits in der getragenen Brille vorhanden seien, ergeben héatten. Die
bisherige Prismenkorrektur sei noch mit einer Prismenfolie ergédnzt worden. Dem
Versicherten sei eine zuséatzliche Untersuchung, bei der man ein Auge fir drei Tage
mittels eines Pflasters okkludiere, empfohlen worden (UV-act. 282). Am 29. April 2016
berichteten Dr. J.___ und Orthoptistin K.___, dass der diagnostische Verband mit einer
Zunahme der Beschwerden und die erfolglose Prismenkorrektur gegen das Schielen
als Ursache der Beschwerden sprachen. Zudem lese der Versicherte abends bevorzugt
ohne Brille, also ohne Prismenkorrektur, was fir ihn angenehmer sei als mit der
eigenen Prismenbirille. Sie hatten dem Versicherten daher eine etwas abgeschwéchte
Myopiekorrektur verordnet, wahrend sie auf eine Prismenkorrektur verzichtet hatten.
Fir die Arbeit am Computer hatten sie zusatzlich zur Gleitsichtbrille eine separate Brille
empfohlen (UV-act. 293). Anlasslich einer augenérztlichen Verlaufskontrolle vom 17.
Juni 2016 berichtete der Versicherte, dass sich die Kopfschmerzen mit der neuen
Myopiebrille um 20 % gebessert hatten, die rasche Ermidbarkeit wahrend des
Arbeitens jedoch geblieben sei. Aufgrund eines erneut durchgefihrten
Prismenversuchs, welcher die Beschwerden verstarkt hatte, schlossen Prof. Dr. M.___,
Augenarzt FMH, O.___, und Orthoptistin K.___ eine orthoptische Ursache der
Beschwerden aus (UV-act. 302). Aufgrund eines verstarkt auftretenden Ohrgerdusches
rechts fand am 29. Juni 2016 eine Untersuchung bei Dr. med. N.___, Spezialarzt FMH
fur Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie, O.___, statt. Dieser
diagnostizierte einen Tinnitus aurium utq cochleo-motorischen Ursprungs im Sinne
einer geringgradigen Dysfunktion am Niveau der dusseren Haarzellen im Mittel- und
Hochtonbereich. Als Ursache des Tinnitus nannte er eine Commotio labyrinthi (UV-
act. 304). In einem Bericht vom 27. Oktober 2016 teilten Prof. M.___ und Orthoptistin
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K.___ mit, dass der Versicherte bei der letzten Verlaufskontrolle vom 25. August 2016
davon berichtet habe, dass sich die Kopfschmerzen mit der neuesten Brillenkorrektur
ohne Prismen deutlich gebessert hatten. Mit dem Nachlassen der Kopfschmerzen habe
nun allerdings der Tinnitus rechts an Intensitdt zugenommen. Ophthalmologisch
bestehe bei einer traumatischen leichten Abducensparese rechts mit Doppelbildern
erst im starken Rechtsblick und gut kompensierter Esophorie flir die Ferne und Néhe
kein Handlungsbedarf. Die Beschwerden seien nicht okular bedingt (UV-act. 317). In
einem Telefonat vom 31. Oktober 2016 erkundigte sich der Versicherte danach, warum
die Rechnungen des P.___ nicht mehr Uber die Position Unfall abgerechnet wirden,
woraufhin die Swica ihn auf das Schreiben vom 18. Januar 2016 aufmerksam machte.
Der Versicherte brachte zum Ausdruck, mit diesem Entscheid nicht einverstanden zu
sein. Die Swica erklarte, dass im Dezember 2016 eine neue Begutachtung in die Wege
geleitet werde (UV-act. 325; vgl. ferner UV-act. 328, 354 und 355). Am 12. Januar 2017
berichtete Dr. N.___, dass er dem Versicherten anlasslich einer Verlaufskontrolle vom 7.
September 2016 infolge fehlender Besserung eine neue Medikation empfohlen habe
(UV-act. 350).

A.j. Im Mérz 2017 fand im Auftrag der Swica eine polydisziplinédre (neurologisch, neuro-
ophthalmologisch und HNO-arztlich) Verlaufsbegutachtung bei der L. GmbH statt.
In ihrem Gutachten vom 13. April 2017 (UV-act. 362 S. 1) hielten die Sachverstandigen
fest, dass die bei der Vorbegutachtung festgestellte unfallbedingte Esophorie bei
Abducensparese und die unfallfremde Uberkorrigierte Myopie mit der aktuellen Brille
gut kompensiert seien, sodass von ophthalmologischer Seite keine die Arbeitsfahigkeit
limitierenden Faktoren mehr bestiinden. Auch seien keine wegweisenden
neurologischen Befunde mehr erhoben worden. Die Kopfschmerzsymptomatik habe
sich erfreulich gebessert. Auch das leichte Schédelhirntrauma kénne aktuell mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit nicht mehr flir die Beschwerden des Versicherten
verantwortlich gemacht werden. Die posttraumatisch bedingte Meningitis kénne
dagegen eine gewisse Fatigue-Symptomatik erkléren, jedoch nicht in dem subjektiv
geltend gemachten Ausmass bei fehlender Objektivierbarkeit der geklagten
Symptomatik und auch erkennbaren unfallfremden Einflussfaktoren mit
anzunehmendem sekundarem Krankheitsgewinn (psychophysische Dekonditionierung,

Verschiebung des Schlafrhythmus und Tinnitus). Insgesamt lasse sich auf
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neurologischem Gebiet aufgrund der geklagten Fatigue-Symptomatik mit
eingeschrankter zeitlicher Belastbarkeit unfallbezogen noch eine Leistungsminderung
von maximal 20 % rechtfertigen. Aus otologischer Sicht lasse sich der seit Frihjahr/
Sommer 2016 geklagte und in den Vordergrund geriickte Tinnitus bei einer Latenz von
drei Jahren bis zur erstmaligen Dokumentation in den Akten nicht mit Gberwiegender
Wahrscheinlichkeit auf den Unfall zurlckflhren. Vielmehr sei anzunehmen, dass der
Tinnitus spontan im Rahmen einer degenerativen oder genetischen
Innenohrschwerhdérigkeit aufgetreten sei und wahrscheinlich keinen Krankheitswert
erlangt hatte, wenn er in einer weniger vulnerablen Lebensphase aufgetreten ware (UV-
act. 362 S. 30 f.). Aus versicherungsmedizinischer Sicht sei in der aktuell ausgelbten
Tétigkeit eine medizinisch-theoretische Arbeitsfahigkeit von 80 % zumutbar.
Intellektuell weniger anspruchsvolle Tatigkeiten konnte der Versicherte ab dem
Zeitpunkt der Begutachtung in einem Pensum von ca. 90-100 % austben (UV-act. 362
S. 34 f.). Den Integritdtsschaden setzten die Gutachter auf 15 % fest, da die
Doppelbilder bei Abducensschwéche inzwischen kompensiert seien (UV-act. 362

S. 35).

A.K. Am 19. Mai 2017 teilte die Swica dem Versicherten mit, dass sie nicht mehr an
dem Schreiben vom 18. Januar 2016 festhalte, sondern die Heilbehandlungsleistungen
noch bis zum 31. Juli 2016 erbringen werde. Ab dem 1. August 2016 wirden mit
Ausnahme der neuroophthalmologischen Behandlungen keine Kosten mehr vergitet,
da gemass Gutachten seit Sommer 2016 die posttraumatischen Kopfschmerzen fast
vollstandig abgeklungen und unfallbedingt keine medizinischen Massnahmen mehr
notwendig seien. Ab dem 16. Mérz 2017 (Tag nach der HNO-Begutachtung; vgl. UV-
act. 362 S. 1) seien auch von ophthalmologischer Seite keine medizinischen
Massnahmen mehr notwendig. Da geméass dem Gutachten ein Arbeitspensum von 80
% zumutbar sei, werde der Taggeldanspruch per 25. Mai 2017 auf 20 % angepasst.
Dem Versicherten werde hiermit das rechtliche Gehér gewahrt, bevor verfligt werde
(UV-act. 366). Am 13. Juli 2017 liess der Versicherte durch seinen Rechtsanwalt lic. iur.
L. GmuUnder, St. Gallen, einwenden, dass die im Gutachten der L.___ GmbH gezogenen
Schlussfolgerungen nicht korrekt seien. Dr. N.___ sei der Ansicht, dass der Tinnitus
unfallbedingt eingetreten sei. Der medizinische Endzustand sei nicht erreicht (UV-

act. 375). Er legte einen Bericht von Dr. N.__ vom 4. Juli 2017 bei (UV-act. 375 S. 3
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ff.). Auf eine entsprechende Nachfrage (vgl. UV-act. 380) ging am 25. Oktober 2017 bei
der Swica eine Stellungnahme der L.___ GmbH zu den Einwanden des Versicherten
bezlglich des Tinnitus ein (UV-act. 387). Am 8. Dezember 2017 teilte die Swica dem
Versicherten mit Verweis auf die bei der L.___ GmbH eingeholte Stellungnahme mit,
dass sie an ihrem Schreiben vom 19. Mai 2017 festhalte. Weiter stellte sie dem
Versicherten ab dem 1. Januar 2018 bei einem Invaliditdtsgrad von 20 % und einem
versicherten Verdienst von Fr. 75'400.-- eine monatliche Rente von Fr. 1'005.-- sowie
eine einmalige Integritatsentschadigung von Fr. 18'900.-- bei einem Integritatsschaden
von 15 % in Aussicht. Sodann gab sie dem Versicherten erneut Gelegenheit zur
Stellungnahme (UV-act. 398). Nachdem der Versicherte am 11. Dezember 2017 an
seinen Ausfuhrungen vom 13. Juli 2017 festgehalten und eine anfechtbare Verfiigung
verlangt hatte (UV-act. 401), verfligte die Swica am 18. Dezember 2017 die Einstellung
der nicht neuroophthalmologischen Behandlungen per 31. Juli 2016 und die Einstellung
samtlicher Heilbehandlungsleistungen per 15. Marz 2017 (mit Ausnahme von
notwendigen Prismenbrillen) und sprach die mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 in

Aussicht gestellten Leistungen zu (UV-act. 406).
B.

B.a. Gegen die Verfligung vom 18. Dezember 2017 liess der Versicherte durch seinen

Rechtsanwalt am 1. Februar 2018 Einsprache erheben (UV-act. 413).

B.b. In einer E-Mail vom 21. Februar 2018 teilte die Swica dem Versicherten auf
entsprechende Anfragen hin (vgl. UV-act. 408 und 416) mit, dass sie fir
Brillenanpassungen weiterhin aufkommen werde. Uber den Leistungsanspruch
erneuter Augenarztbehandlungen werde im Einspracheentscheid informiert (UV-
act. 416). Mit Eingabe vom 20. Juni 2018 liess der Versicherte der Swica eine
augenarztliche Beurteilung von Prof. Dr. R.___, Augenérztin FMH, S.___, zukommen
(UV-act. 425).

B.c. Mit Einspracheentscheid vom 18. Dezember 2018 wies die Swica die Einsprache
des Versicherten ab (UV-act. 443).
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C.

C.a. Gegen diesen Einspracheentscheid erhob der Versicherte (nachfolgend:
Beschwerdeflhrer), weiterhin vertreten durch Rechtsanwalt Gminder, am 31. Januar
2019 Beschwerde (act. G 1). Er beantragte, der angefochtene Einspracheentscheid sei
aufzuheben und ihm sei ab dem 1. Januar 2018 eine Invalidenrente von 53 % zu
leisten, ihm seien flr die Zeit vom 24. Mai 2017 bis 31. Dezember 2017 riickwirkend
Taggelder auf der Basis einer Arbeitsunfahigkeit von 50 % zu leisten, das gesamte
Taggeld und die Invalidenrente seien rliickwirkend auf der Basis eines versicherten
Verdienstes von mindestens Fr. 78'480.-- zu leisten, ihm sei fUr das Ereignis vom 3.
April 2013 eine Integritatsentschadigung von mindestens 30 % zu gewé&hren und ihm
seien ruckwirkend seit 1. August 2016 und zukiinftig weiterhin die ophthalmologischen,
neuroophthalmologischen und otologischen Heilbehandlungen zu gewéahren.
Eventualiter seien weitere medizinische Abklarungen durchzufiihren; alles unter
Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Swica (nachfolgend:
Beschwerdegegnerin; act. G 1 S. 2). In formeller Hinsicht beantragte der
Beschwerdeflhrer die Durchflihrung einer mindlichen, 6ffentlichen Verhandlung (act. G
18S.2).

C.b. In ihrer Beschwerdeantwort vom 5. Marz 2019 beantragte die

Beschwerdegegnerin die vollumféngliche Abweisung der Beschwerde (act. G 3).

C.c. In seiner Replik vom 23. Mai 2019 hielt der Beschwerdefiihrer an den in der

Beschwerde gestellten Antragen fest (act. G 9).

C.d. In ihrer Duplik vom 24. Juni 2019 hielt die Beschwerdegegnerin unveréndert an

ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest (act. G 11).

C.e. Mit Eingabe vom 5. Mai 2020 liess der Beschwerdefiihrer ein im Auftrag der IV-
Stelle von dem Begutachtungsinstitut Q. am 30. Mérz 2020 erstelltes Gutachten
einreichen (act. G 13 und 13.1). Der Beschwerdefiihrer machte geltend, mit diesem

Gutachten sei der Beweis dafir erbracht, dass er nur noch zu 50 % arbeitsfahig sei
(act. G 13).
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C.f. Mit Schreiben vom 29. Mai 2020 bestritt die Beschwerdegegnerin die Richtigkeit
des eingereichten Gutachtens. Das Gutachten berilicksichtige auch unfallfremde

Komponenten (act. G 15).

C.g. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2020 teilte das Versicherungsgericht den Parteien
mit, dass die vorliegende Streitigkeit grundsatzlich spruchreif sei, und gab dem
Beschwerdefiihrer aufgrund der aktuellen Gefahrdungslage (Coronavirus) Gelegenheit,

den Antrag auf eine mindliche Verhandlung zurlickzuziehen (act. G 17).

C.h. Am 15. Oktober 2020 verzichtete der Beschwerdefiihrer auf die Durchfiihrung

einer mundlichen Verhandlung (act. G 18).

C.i. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2020 teilte die Beschwerdegegnerin dem
Versicherungsgericht mit, dass sie sich in ihrer Eingabe vom 29. Mai 2020 weitere
Ausflhrungen vorbehalten habe, da sie angenommen habe, der Beschwerdefuhrer
wurde anlésslich einer mundlichen Verhandlung noch detaillierter auf die
aktenkundigen medizinischen Entscheidungsgrundlagen eingehen. Da keine mundliche
Verhandlung stattfinde, seien Weiterungen entbehrlich. Sie halte daran fest, dass die
Unfallkausalitat der im Q.___-Gutachten diagnostizierten neurokognitiven Stérung nicht
erstellt sei und dem Gutachten fur das vorliegende Verfahren somit keine Relevanz

zukomme (act. G 20).

C.j. Mit Eingabe vom 3. November 2020 reichte Rechtsanwalt Gmiinder eine
Kostennote (Honorar fur 72.60 Stunden und Barauslagen) Uber einen Betrag von
insgesamt Fr. 20'909.45 (inkl. 7,7 % Mehrwertsteuer) ein (act. G 22 und 22.1).

C.k. Mit Schreiben vom 13. November 2020 nahm die Beschwerdegegnerin zu der von

Rechtsanwalt Gmunder eingereichten Kostennote Stellung (act. G 24).

Erwdgungen

Auf die Abnahme der von den Parteien in den Rechtsschriften genannten Beweismittel
wird in antizipierter Beweiswurdigung verzichtet, da davon keine
entscheidwesentlichen Erkenntnisse zu erwarten sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts
vom 18. September 2018, 8C_470/2018, E. 4.2.3; BGE 136 1 236 f. E. 5.3). Im Ubrigen
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hat der Beschwerdeflhrer am 15. Oktober 2020 auf die Durchflihrung einer mindlichen
Verhandlung verzichtet und um maéglichst rasche Ausfertigung des Urteils ersucht
(vgl. act. G 18).

2.

Vorliegend strittig und zu prifen sind die Anspriche auf eine Integritdtsentschadigung
sowie Rentenleistungen (inklusive der Héhe des versicherten Verdienstes). Weiter
strittig ist die Hohe der ab dem 24. Mai (richtig: 25. Mai, vgl. UV-act. 366 i.V.m. 406, die
Verfligung spricht sich zum Taggeld nicht mehr aus) 2017 bis zum 31. Dezember 2017
ausbezahlten Taggelder sowie der Anspruch auf Heilbehandlungsleistungen.

3.

3.1. Der Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung setzt zundchst einen Unfall im
Sinne von Art. 4 des Bundesgesetzes lber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) voraus. Als solcher gilt eine plétzliche,
nicht beabsichtigte schadigende Einwirkung eines ungewdhnlichen dusseren Faktors
auf den menschlichen Kérper, die eine Beeintrachtigung der koérperlichen, geistigen
oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. Gestutzt auf Art. 6 Abs. 1
UVG hat der Unfallversicherer bei Vorliegen eines Unfalls im Sinne des Gesetzes flr
einen Gesundheitsschaden jedoch nur insoweit Leistungen zu erbringen, als dieser in
einem naturlichen und adaquaten Kausalzusammenhang zum versicherten Ereignis
steht (Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz Uiber die
Unfallversicherung, in: Erwin Murer/Hans-Ulrich Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2012, S. 53 ff.). Ursachen im
Sinne des natlrlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstande, ohne deren
Vorhandensein die gesundheitliche Beeintrachtigung nicht oder nicht in gleicher Weise
oder nicht zur gleichen Zeit eingetreten ware. Fur die Bejahung des natlrlichen
Kausalzusammenhangs ist nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder
unmittelbare Ursache gesundheitlicher Stérungen ist; es geniigt, dass das schadigende
Ereignis zusammen mit anderen Faktoren flr die Schadigung verantwortlich, d.h.
zumindest teilkausal ist, der Unfall mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann,
ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Stérung entfiele (BGE 129 V 181 E.
3.1,117 V 376 E. 3a; SVR 2007 UV Nr. 28 S. 94, U 413/05, E. 4.1 mit Hinweisen;
Rumo-Jungo/Holzer, a.a.0., S. 53). Fur die Tatfrage nach dem Bestehen natirlicher
Kausalzusammenhénge im Bereich der Medizin ist das Gericht in der Regel auf
Angaben arztlicher Experten und Expertinnen angewiesen. Die Frage nach dem
adaquaten Kausalzusammenhang ist demgegeniber eine Rechtsfrage, die vom Gericht

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 15/31



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

nach den von Doktrin und Praxis entwickelten Regeln zu beurteilen ist (BGE 129 V 181
E. 3.1 und 112V 32 f. E. 1; Rumo-Jungo/Holzer, a.a.0., S. 55 und 58 {.). Bei
physischen Unfallfolgen spielt indessen die Addquanz als rechtliche Eingrenzung der
sich aus dem natlrlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung praktisch keine
selbsténdige Rolle (BGE 127 V 103 E. 5b/bb, 123 V 102 E. 3b, 118 V 291 f. E. 3a und
117 V 365 E. 5d/bb mit Hinweisen).

3.2. Fur das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren gilt der
Grundsatz der freien Beweiswlrdigung (Art. 61 lit. ¢ ATSG). Danach haben die
urteilenden Instanzen die Beweise frei, d.h. ohne Bindung an férmliche Beweisregeln
sowie umfassend und pflichtgemass zu wirdigen und alle Beweismittel unabhéngig
davon, von wem sie stammen, objektiv zu prifen und danach zu entscheiden, ob die
verfugbaren Unterlagen eine zuverldssige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs
gestatten. Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob der
Bericht fur die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht,
auch die geklagten Beschwerden bericksichtigt, in Kenntnis der Vorakten bzw. der
Anamnese abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen
Zusammenhange und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und
ob die Schlussfolgerungen der Fachperson begriindet sind (BGE 125 V 352, E. 3a mit
Hinweis).

4.

4.1. Der Beschwerdeflhrer hat am 3. April 2013 unstreitig einen Unfall erlitten.
Zunachst zu prufen ist, welche strukturellen Unfallfolgen daraus resultiert haben und ob
diese fUr die noch geklagten Beschwerden (zur Hauptsache: rasche ErmUdbarkeit,
reduzierte Belastbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, kognitive Einschrédnkungen,
Tinnitus, Schlafrhythmusstérungen und teils Kopfschmerzen) ursachlich sind.

4.2. Als strukturelle Unfallfolgen hat der Beschwerdefiihrer multiple Gesichtsfrakturen
erlitten. Die Konsolidation dieser Frakturen scheint langwierig gewesen zu sein (vgl.
Bericht zur CT-Untersuchung vom 26. November 2013, die noch immer nicht
konsolidierte Frakturen gezeigt hat; UV-act. 77). Im Bericht zur letzten dokumentierten
MRT-Untersuchung vom 25. November 2015 sind jedoch keine offenen Frakturen mehr
genannt worden (vgl. UV-act. 264 S. 11), weshalb grundsatzlich davon auszugehen ist,
dass eine Konsolidation eingetreten ist, zumal auch nirgends das Gegenteil
festgehalten oder behauptet worden ist. Ein Teil der Frakturen ist ohnehin operativ
versorgt worden (UV-act. 40 S. 2 ff. und UV-act. 100). Selbst wenn aber noch
Restfrakturen bestiinden oder es trotz Konsolidation zu Veranderungen in der
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Knochenstruktur gekommen sein sollte, ist jedenfalls mangels Hinweisen in den Akten
anzunehmen, dass diese sowie die operativen Verdnderungen an sich keine
Beschwerden mehr verursachen. Konkrete Beeintrédchtigungen, die auf eine fehlende
oder falsche Konsolidation der Frakturen zurlickzufiihren wéren, werden denn auch
vom Beschwerdefuhrer nicht dargelegt (vgl. dazu act. G 1 S. 13, wo ausser den
Marklagergliosen keine spezifischen Kopfverletzungen genannt und keine konkreten
Frakturbeschwerden geltend gemacht werden). Insofern ist davon auszugehen, dass
von den Knochenbrichen an sich keine einschrdnkenden Restfolgen zurtickgeblieben
sind und diese die noch bestehenden Beschwerden nicht erklaren kbnnen.

4.3.

4.3.1. Als strukturelle Unfallfolgen kommen sodann die bildgebend mehrfach
dokumentierten Marklagergliosen in Betracht (vgl. UV-act. 37 S. 2,110 S. 2f,, S. 4 f.
und S. 7 sowie UV-act. 264 S. 11). Die Ursache dieser L&sionen ist nicht restlos geklart.
Die Arzte haben verschiedene Ursachen diskutiert (vgl. UV-act. 37 S. 2,126 S. 2, 173
S. 38, 264 S. 26, 362 S. 30 f.; act. G 13.1, Gutachten S. 10 ff.). Dr. E.___ hat ausgefthrt,
dass die in der MRT-Untersuchung vom 11. September 2013 (genauso wie in der MRT-
Untersuchung vom 1. Juli 2013) nachgewiesenen Marklagergliosen bei bekannter
Hypertonie am ehesten mikroangiopathischer Genese seien, wobei sie gleichzeitig
darauf aufmerksam gemacht hat, dass die frontale Betonung hierfiir nicht typisch sei
(UV-act. 126 S. 2). Dr. |.___ hat sich der Ursacheneinschatzung von Dr. E.___ zwar
angeschlossen, jedoch darauf hingewiesen, dass die Genese der Marklagergliosen
noch nicht richtig geklart sei (UV-act. 173 S. 38 f.). Er hat auch eine erneute MRT-
Untersuchung empfohlen (UV-act. 173 S. 40). Im Rahmen der Begutachtung durch die
L. GmbH im Jahr 2015 ist eine MRT-Untersuchung des Schéadels mit
Hamosiderinsequenzen durchgefihrt worden (vgl. UV-act. 264 S. 11). Der
neurologische Sachverstéandige der L.___ GmbH hat sich im Gutachten von 2015
sodann eingehend mit der Ursache der Marklagerlasionen befasst. Er hat in
Ubereinstimmung mit der medizinischen Aktenlage ausgefiihrt, dass die
nachgewiesenen Zeichen einer Leukenzephalopathie mit Uberwiegender
Wahrscheinlichkeit Ausdruck von mikrovaskulédren Veranderungen seien, wobei
atiologisch der langjahrige Hypertonus und das Fumatorium oder die anfangs 2013
diagnostizierte Meningitis in Frage k&men. In Ubereinstimmung mit Dr. E.___ hat er
festgehalten, dass das Verteilungsmuster der mikro-vaskulédren Veranderungen fur die
Hypothese der arteriellen Hypertonie atypisch sei. Ausserdem hat er darauf
aufmerksam gemacht, dass die zerebralen Veranderungen im Bericht zur ersten CT-
Untersuchung nach dem Unfall noch nicht beschrieben worden seien, weshalb er die
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Veranderungen in schlissiger Weise mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit auf die
Meningitis und somit mittelbar auf den Unfall zurlickgefihrt hat (UV-act. 264 S. 26).
Auch in der Verlaufsbegutachtung der L.___ GmbH vom Mérz 2017 hat derselbe
Neurologe von einer durchgemachten Meningitis mit bildgebend beschriebenen frontal
betonten Marklagergliosen gesprochen und die postmeningitischen Verdnderungen als
Erklarung fur eine gewisse Fatigue-Symptomatik gesehen (vgl. UV-act. 362 S. 27). Die
Ursache der Meningitis ist zwar ebenfalls nicht restlos geklart. Aufgrund der
Ausfuhrungen in den drei seitens der Beschwerdegegnerin eingeholten Gutachten ist
es jedoch Uberwiegend wahrscheinlich, dass die Meningitis unfallkausal ist (vgl. UV-
act. 173, 264 und 362). Auch die Beschwerdegegnerin hat deren Unfallkausalitat
anerkannt (UV-act- 443 S. 12). Folglich sind auch die zerebralen Veranderungen, die
Uberwiegend wahrscheinlich auf die Meningitis zuriickgehen, als mindestens teilkausal
einzustufen. In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, dass der
Beschwerdefiihrer nach tibereinstimmender Einschatzung der Arzte anldsslich des
Unfallereignisses auch ein Schadelhirntrauma erlitten hatte, jedoch ohne strukturell
sichtbare Hirnverletzungen (vgl. z.B. UV-act. 16, 173 S. 38 f. und 362 S. 31; act. G
18.1, Konsensbeurteilung, S. 8; neurologisches Gutachten S. 14).

4.3.2. Die zerebralen Veranderungen haben die Q.___-Gutachter als wahrscheinlichste
Ursache fir die von ihnen beim Beschwerdeflihrer festgestellte leichte bis
mittelschwere neuropsychologische Funktionsstérung gesehen, wobei sie initial auch
die leichte Hirnverletzung sowie die Meningitis als mégliche Ursachen in Betracht
gezogen haben (vgl. act. G 13.1, Konsensbeurteilung S. 7). Da die zerebralen
Veranderungen, wie soeben dargelegt (vgl. E. 4.3.1), ihrerseits als mindestens teilkausal
zur Meningitis zu sehen sind, sind somit auch die kognitiven Beeintrachtigungen als
unfallkausal einzustufen. Ubereinstimmend dazu sind auch die Sachverstindigen der
L.__ GmbH in ihrem Gutachten vom April 2017 davon ausgegangen, dass die
posttraumatische Meningitis mit bildgebend beschriebenen frontal betonten
Marklagergliosen noch zu einer gewissen Fatigue-Symptomatik mit eingeschrankter
zeitlicher Belastbarkeit fihren kénne (vgl. UV-act. 362 S. 27 und 30 ff.). Welchen Anteil
an den kognitiven Beeintrachtigungen bzw. der beschrankten Belastbarkeit letztlich die
zerebralen Veranderungen haben und welcher Anteil moglicherweise doch noch durch
die traumatische Hirnverletzung bzw. die Meningitis direkt bedingt ist, kann somit
offenbleiben. Es ist jedenfalls mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass die vom Beschwerdefuhrer seit dem Unfall geltend gemachten
Ermudungserscheinungen bzw. kognitiven Probleme (z.B. Konzentrationsprobleme) auf
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unfallkausale Faktoren zurlickzufiihren sind (zu den seitens der L.___ GmbH als
unfallfremd diskutierten Faktoren fir die Fatigue-Problematik vgl. E. 6.3).

4.4. Als weitere strukturelle unfallkausale Restfolge kommt sodann die
Abducensparese in Betracht. Im von der IV-Stelle eingeholten Q.___-Gutachten haben
die Sachverstandigen deren Unfallkausalitat zwar angezweifelt (vgl. act. G 13.1,
Gutachten S. 7 f.). Die Gutachter der L.___ GmbH haben die Abducensparese rechts
jedoch klarerweise als Unfallfolge anerkannt (vgl. UV-act. 264 S. 30 und 362 S. 30 f.),
ebenso die Beschwerdegegnerin (vgl. UV-act. 443 S. 12). Unabhéangig von der
Unfallkausalitat ist jedenfalls aufgrund der letzten Beurteilung der L.__ GmbH und
derjenigen der Q.___-Gutachter, die Uberdies auch mit den Einschatzungen der
behandelnden Augenarzte Prof. M.__ und J.___ sowie der behandelnden Orthoptistin
K.___ Ubereinstimmen (vgl. UV-act. 293 302 und 317), davon auszugehen, dass die
noch geklagten Beschwerden nicht auf die Abudcensparese zurtickzuflihren sind

(vgl. UV-act. 362 S. 34 f.; act. G 13.1, Gutachten S. 7, unten). Vielmehr ist gerade auch
angesichts der dokumentierten Arztbesuche anzunehmen, dass die Abudcensparese,
die zu Doppelbildern bei starkem Rechtsblick gefuhrt hat, gut kompensiert ist und
keine wesentlichen Einschrankungen zuriickgeblieben sind (vgl. UV-act. 293, 302 und
317). Dass in Zukunft Anpassungen der Prismenbrillen wieder notwendig werden
koénnten, wird von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Sie hat denn auch in der
Verfigung vom 18. Dezember 2017 grundsétzlich festgehalten, dass sie fur
Prismenbrillen weiter aufkommen werde (vgl. UV-act. 406), was sie im
Einspracheentscheid vom 18. Dezember 2018 dahingehend prazisiert hat, dass die
Verfugung auch eine Leistungspflicht fir neuroophthalmologische Behandlungen
vorsehe (vgl. UV-act. 443 S. 18). Dieses Leistungszugestandnis kann der Verfligung
zwar nicht explizit enthommen werden, jedoch ist es durchaus angezeigt, dass bei der
Ubernahme der Kosten fiir Prismenbrillen auch die damit in Zusammenhang stehenden
Brillenanpassungen und ophthalmologischen Abklarungen vergutet werden. Warum die
Beschwerdegegnerin in der Verfigung vom 18. Dezember 2017 ausgefihrt hat, sie
wurde die Kosten fur Prismenbrillen nur bis zum definitiven Fallabschluss ibernehmen
(vgl. UV-act. 406), ist nicht nachvollziehbar, da sie mit dieser Verfigung den
Fallabschluss vorgenommen hatte. Diese einschrédnkende Feststellung ist somit als
Versehen der Beschwerdegegnerin zu interpretieren. Angesichts ihres in diesem
Beschwerdeverfahren erneut festgehaltenen Zugesténdnisses, weiterhin flr
neuroophthalmologische Untersuchungen aufzukommen (vgl. act. G 3 S. 9), ist die
Verfligung vielmehr derart zu interpretieren, dass dem Beschwerdeflhrer auch tber
den Fallabschluss hinaus bei Bedarf ophthalmologische Anpassungskontrollen sowie
Prismenbrillen vergutet werden. Dem Interesse des Beschwerdefihrers, die
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Leistungspflicht beztliglich der ophthalmologischen Behandlungen festzulegen, ist im
Dispositiv dieses Entscheides Rechnung zu tragen. Jedenfalls ist, wie soeben
ausgefihrt, anzunehmen, dass die noch geklagten Beschwerden nicht auf die
Abducensparese zurlickzuflhren sind.

4.5. Ob der beklagte Tinnitus durch eine strukturelle Schadigung der dusseren
Haarzellen objektiviert werden kann (vgl. UV-act. 304), ist aufgrund der Aktenlage nicht
schlissig nachzuvollziehen. Der behandelnde Ohrenarzt Dr. N.___ stuft den Tinnitus
jedenfalls als unfallkausal ein. Er hat in einem Bericht vom 4. Juli 2017 die Annahme
der Unfallkausalitéat ziemlich ausflihrlich und gut nachvollziehbar begriindet. So hat er
ausgeflhrt, dass der Unfallhergang und das Momentum des Unfalls mit multiplen
Mittelgesichtsfrakturen und der Orbitabodenfraktur rechts gentigend kinetische Energie
generiert hatten, um eine Commotio labyrinthi zu verursachen. Eine solche musse sich
nicht mit dem ganzen méglichen Symptomenkomplex dussern, sondern kénne sich
auch nur mit einem Symptom bemerkbar machen. Anhand der subjektiven und
objektiven Kriterien bei der Auswertung des Tinnitus musse beim Beschwerdefuhrer
mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Tinnitus
unfallbedingt ausgeldst worden sei. Dr. N.___ hat Uberdies auf den Bericht von Prof.
M.__ vom 23. Juni 2016 verwiesen, in dem nichts davon stehe, dass der Tinnitus erst
in der letzten Zeit aufgetreten sei. Vielmehr habe dieser von einem verstérkten
Auftreten gesprochen, was bedeute, dass der Beschwerdefuhrer schon langere Zeit
bzw. seit dem Unfall an einem solchen Tinnitus gelitten habe, ihn jedoch nicht in den
Vordergrund gestellt habe, da er an einer intensiven Schmerzsymptomatik mit starken
Kopfschmerzen gelitten habe. Bei einem eindeutigen Unfallmechanismus sei es
unwahrscheinlich, dass die Ursache in einer degenerativen oder genetischen
Innenohrerkrankung liege, die plétzlich im Frihling 2016 aufgetreten sein solle.
Genetische Faktoren hatten sich schon viel friher auf das Gehoér ausgewirkt.
Ausserdem kdnne eine genetische oder degenerative Ursache durch das
audiometrische Muster und den retro-cochlearen Befund nicht belegt werden (UV-

act. 375 S. 3 ff.). Demgegenlber haben die Sachverstandigen der L.___ GmbH in ihrem
Gutachten vom 13. April 2017 ebenfalls nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass der
Tinnitus erst lange Zeit nach dem eigentlichen Unfallereignis in den Akten dokumentiert
gewesen sei, andere klinische Symptome flir eine Commotio labyrinthi (z.B.
Drehschwindel und Hérstérungen) nach dem Unfallereignis gefehlt hatten und auch der
Unfallmechanismus fur eine Commotio labyrinthi atypisch sei. Sie sind der Ansicht,
dass der Tinnitus spontan im Rahmen einer wahrscheinlich degenerativen oder
genetischen Innenohrschwerhérigkeit im Fruhling 2016 aufgetreten sei und keinen
Krankheitswert erlangt hatte, wenn er in einer weniger vulnerablen Situation des
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Beschwerdeflhrers aufgetreten wéare (UV-act. 362 S. 29). In einer Stellungnahme vom
17. Oktober 2017 hat der HNO-Gutachter ergédnzend ausgefihrt, dass die vulnerable
Situation, wegen welcher der Tinnitus Krankheitswert erlangt habe, zumindest teilweise
durch den Unfall vom 3. April 2013 bedingt gewesen sei (UV-act. 387). Ob der Tinnitus
letztlich direkt durch das Unfallereignis oder doch spontan krankheitsbedingt
aufgetreten ist, kann somit offenbleiben. Denn weil der Tinnitus ohne die durch das
Unfallereignis bedingte vulnerable Situation keinen Krankheitswert erlangt hatte, ist der
Unfall zumindest als teilkausal flr den Eintritt des Tinnitus zu betrachten.

4.6. Keinem eindeutigen strukturellen Korrelat lassen sich die noch beklagten
Kopfschmerzen zurechnen. Die Q.___-Gutachter haben schlissig dargelegt, dass die
Kopfschmerzen urspriinglich wohl unfallkausal in Form einer migraniformen
Komponente aufgetreten seien, wahrend die noch verbliebenen Kopfschmerzen als
Spannungskopfschmerz imponierten und unklarer Genese seien (vgl. actr. G 13.1,
neurologisches Gutachten S. 12; Konsensbeurteilung S. 7). Die Unfallkausalitat der
Kopfschmerzen ist somit fraglich.

4.7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass als unfallkausale objektivierbare
Restfolgen neben einer gut kompensierten Abducensparese (vgl. E. 4.4) und nicht mehr
beeintrachtigenden Frakturen bildgebend sichtbare frontal betonte Marklagergliosen
vorliegen, die eine eingeschrankte Belastbarkeit und kognitive Leistungsfahigkeit zur
Folge haben. Daneben bestehen ein unfallkausaler Tinnitus sowie eine
Kopfschmerzsymptomatik unklarer Genese.

5.

5.1. Zu prifen ist nun, ob von der Fortsetzung der arztlichen Behandlung der
bestehenden Restbeschwerden noch eine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes erwartet werden kann. Ist dies nicht der Fall und sind allfallige
Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen, entsteht der
Rentenanspruch. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die
Taggeldleistungen dahin (sogenannter Fallabschluss; Art. 19 Abs. 1 UVG; zu den
Ausnahmen bzgl. Heilbehandlung vgl. Art. 21 UVG; Rumo-Jungo/Holzer, a.a.0O., S. 143
f.).

5.2. Eine wesentliche Verbesserung der kognitiven Beeintrachtigungen bzw. der
Fatigue-Symptomatik ist durch eine neuropsychologische Therapie nicht mehr zu
erwarten (vgl. UV-act. 264 S. 33 und 362 S. 33 f; act. G 13.1, neuropsychologisches
Fachgutachten S. 15). Andere Therapieanséatze stehen, soweit ersichtlich, nicht zur
Diskussion. Eine Therapierbarkeit der Kopfschmerzsymptomatik und des Tinnitus mit
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wesentlicher Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit ist nicht anzunehmen, da diesen
beiden Leiden entsprechend den gutachterlichen Einschatzungen kein eigenstandiger
Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit zuzumessen ist (vgl. UV-act. 350 S. 9 und 362 S. 33,
unten; act. G 12.1, Konsensbeurteilung S. 8). Demzufolge stehen auch otologische
Verlaufskontrollen oder ein allfalliger medikamentéser Behandlungsversuch des
Tinnitus dem Fallabschluss nicht entgegen. Die Gutachter der L.___ GmbH sind im
Ubrigen davon ausgegangen, dass sich der Tinnitus alleine durch eine Normalisierung
des Schlafrhythmus und eine psychophysische Rekonditionierung verbessern kénne,
ohne dass sie arztliche Massnahmen vorgeschlagen haben (vgl. dazu UV-act. 362 S.
33 f.). Die Kopfschmerzen haben sich gemass dem Beschwerdefiihrer ohnehin massiv
gebessert, sie wirden nur noch selten auftreten (vgl. act. G 13.1, neurologisches
Gutachten S. 3, unten). Demnach ist von einem medizinischen Endzustand
auszugehen. Der von der Beschwerdegegnerin per 31. Dezember 2017 vorgenommene
Fallabschluss mit Einstellung der Taggeldleistungen ist nicht zu beanstanden (vgl. UV-
act. 406), da bereits unter Beriicksichtigung der damaligen Aktenlage keine namhafte
Verbesserung der obgenannten Leiden mehr zu erwarten gewesen ist und auch die IV-
Stelle, soweit ersichtlich, keine beruflichen Massnahmen plant (vgl. UV-act. 76 und 79).
Der Beschwerdeflhrer scheint sich in der Beschwerde mit einem Fallabschluss per 31.
Dezember 2017 ebenfalls implizit einverstanden zu erklaren, indem er die Ausrichtung
einer Invalidenrente und Integritatsentschadigung verlangt (vgl. act. G 1 S. 2;

vgl. E. 5.1). Nicht einverstanden ist der Beschwerdefihrer jedoch mit der von der
Beschwerdegegnerin vorgenommenen Einstellung der Heilbehandlungsleistungen
(nicht neuroophthalmologische per 31. Juli 2016 und ophthalmologische per 15. Marz
2017; UV-act. 406). Er ist der Ansicht, die Beschwerdegegnerin habe rickwirkend per
1. August 2016 und auch weiterhin fiir ophthalmologische, neuroophthalmologische
und otologische Heilbehandlungen aufzukommen (vgl. act. G 1 S. 2). Was die
Einstellung der ophthalmologischen und neuroophthalmologischen Behandlungen im
Zusammenhang mit der von der Beschwerdegegnerin als unfallkausal anerkannten
Abducensparese bzw. der daftir notwendigen Anpassungen der Prismenbrillen betrifft,
ist, wie bereits ausgefihrt, von einem Versehen der Beschwerdegegnerin auszugehen.
Diese Behandlungen flihren zwar voraussichtlich zu keiner namhaften Verbesserung
des Gesundheitszustandes mehr, weshalb sie dem Fallabschluss nicht
entgegenstehen, jedoch sind sie zum Erhalt der bestehenden Arbeitsfahigkeit
notwendig und stehen dem Beschwerdeflhrer aufgrund seines Rentenanspruchs auch
Uber den Fallabschluss hinaus zu (Art. 21 Abs. 1 lit. ¢ UVG; zum Rentenanspruch

vgl. E. 6.5), wie die Beschwerdegegnerin selber eingerdumt hat (vgl. E. 4.4). Es versteht
sich von selbst, dass jedoch nur solche ophthalmologischen Behandlungen von der
Beschwerdegegnerin zu verglten sind, die in einem Zusammenhang zur

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 22/31



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Abducensparese und den damit zusammenhangenden optischen Beschwerden
stehen. Fir otologische Behandlungen im Zusammenhang mit dem Tinnitus hat die
Beschwerdegegnerin ebenfalls bis zum 31. Dezember 2017 und dariber hinaus
aufzukommen, da sich eine Verschlechterung der Gehdérgerdusche zukinftig negativ
auf die Arbeitsfahigkeit des Beschwerdefihrers auswirken kdnnte, zumal sie mit der
Kopfschmerzsymptomatik und der Fatigue-Symptomatik ungtinstig agiert. Die
Einstellung der Ubrigen Heilbehandlungsleistungen per 31. Juli 2016 (vgl. UV-act. 406)
ist gestutzt auf die Aktenlage nachvollziehbar und wird auch vom Beschwerdefihrer
nicht beanstandet (vgl. act. G 1).

6.

6.1. Weiter zu prifen ist somit der Anspruch des Beschwerdefihrers auf eine
Invalidenrente. Anspruch auf eine Invalidenrente hat eine versicherte Person, wenn sie
infolge des Unfalls zu mindestens 10 % invalid ist (Art. 18 Abs. 1 UVG). Gemass Art. 16
ATSG wird fur die Bestimmung des Invaliditatsgrades das Erwerbseinkommen, das die
versicherte Person nach Eintritt der Invaliditdt und nach Durchfihrung der
medizinischen Behandlung und allfalliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr
zumutbare Tatigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen kdnnte
(Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen
kénnte, wenn sie nicht invalid geworden wére (Valideneinkommen). Um den dem
Invaliditatsgrad zugrundeliegende Grad der Arbeitsunfahigkeit bemessen zu kénnen, ist
die Verwaltung - und im Beschwerdefall das Gericht - auf Unterlagen angewiesen, die
arztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfigung zu stellen haben.
Aufgabe des Arztes oder der Arztin ist es dabei, den Gesundheitszustand zu beurteilen
und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und beziglich welcher Tatigkeiten
die versicherte Person arbeitsfahig ist (BGE 125V 261 E. 4; BGE 115V 134 E. 2).

6.2. Um den Rentenanspruch beurteilen zu kénnen, ist demnach zu prtfen, in welchem
Ausmass die durch die posttraumatische Meningitis mit zerebralen Verdnderungen
bedingte Fatigue-Problematik bzw. die durch die zerebralen Veranderungen bedingten
kognitiven Einschrankungen die Arbeitsfahigkeit des Beschwerdeflihrers
beeintréchtigen. Andere unfallkausale gesundheitliche Einschrankungen mit
eigenstandiger, namhafter Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit liegen nicht vor

(vgl. dazu E. 4.7 und 5.2).

6.3. Die Q.___-Gutachter sind aufgrund einer im Dezember 2019 durchgefihrten
neuropsychologischen Testung von einer 50%igen Einschrankung der Arbeitsfahigkeit
in der aktuell ausgetbten, bereits dem Leiden angepassten Tétigkeit als selbstéandig
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Erwerbender im Bereich (...) ausgegangen. Diesbeziiglich haben sie erklarend
ausgefuhrt, dass der Beschwerdeflhrer seine Arbeitsinhalte seit dem Unfallereignis
angepasst habe. Bei einer Arbeitsprasenz von 70 % konne eine Arbeitsleistung von 50
% bezogen auf ein Vollpensum von 100 % erbracht werden (act. G 13.1;
neuropsychologisches Fachgutachten, S. 14; Konsensbeurteilung S. 9 f.).
Demgegentber hat der neurologische Sachversténdige der L.___ GmbH im Gutachten
aus dem Jahr 2017 ausgeflhrt, dass die an sich nachvollziehbare Fatigue-
Symptomatik nicht in dem subjektiv geltend gemachten Ausmass nachvollziehbar sei
bei fehlender Objektivierbarkeit der geklagten Symptomatik, den auch erkennbaren
unfallfremden Einflussfaktoren und dem anzunehmenden sekundéren
Krankheitsgewinn (psychophysische Dekonditionierung, Verschiebung des
Schlafrhythmus und Tinnitus). Aufgrund der fir sie plausiblen Fatigue-Symptomatik
haben die Sachverstandigen dem Beschwerdeflhrer in ihrem Gutachten aus dem Jahr
2017 eine Leistungseinschrénkung von 20 % attestiert (vgl. UV-act. 362 S. 27 und 30
ff.). Warum der neurologische Sachverstandige der L.__ GmbH im Gutachten aus dem
Jahr 2017 von einer fehlenden Objektivierbarkeit der Symptomatik spricht, ist nicht
nachvollziehbar, da er sich die Fatigue-Symptomatik ja selber durch die
objektivierbaren Marklagergliosen erklart. Gemeint haben dirfte der Gutachter somit
nur, dass er sich das Ausmass der geklagten Beschwerden nicht erklaren kann bzw.
das Ausmass nicht objektivierbar sei. Ein Versuch zur Objektvierung dieser
Beschwerden mittels neuropsychologsicher Testung ist in der Begutachtung der L.____
GmbH vom Marz 2017 aber unterblieben. Stattdessen hat der neurologische
Sachversténdige vermeintliche unfallfremde Faktoren mit einem vermeintlichen
sekundéren Krankheitsgewinn angefuhrt, wobei er im Wesentlichen auf den
unfallkausalen Tinnitus sowie Schlafrhythmusstérungen, die gut in einem
Zusammenhang zum Tinnitus stehen kdénnen, verwiesen hat. Dass er den
unfallkausalen Tinnitus als unfallfremden Faktor anfiihrt, der fir die verstarkt
empfundenen Beschwerden verantwortlich sein kdnne, ist problematisch. Die seitens
der L.___ GmbH angefiihrten Griinde zur Erklédrung eines verminderten
Beschwerdeausmasses Uberzeugen nach dem Gesagten nicht. Vielmehr hatte sich
eine neuropsychologische Abklarung zur Objektivierung der geklagten Beschwerden
aufgedrangt. Zwar hatte die L.____ GmbH eine solche in der Vorbegutachtung im Jahr
2015 vorgenommen. Aus neuropsychologischer Sicht war man damals zum Schluss
gelangt, dass die geltend gemachte Ermudbarkeit nicht einzig mit einer vermehrten
Anstrengung bei kognitiven Defiziten erklarbar sei und sich in den
neuropsychologischen Tests auch nicht abbilde, weshalb aus rein kognitiver Sicht
lediglich eine Einschréankung von 10 % zu attestieren sei (vgl. UV-act. 264 S. 29, oben).
Allerdings hatten sich die Gutachter damals die noch attestierte 50%ige
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Arbeitsunfahigkeit mit der visuellen Einschrankung erklaren kénnen und hatten durch
die optische Brillenanpassung eine massive Verbesserung erwartet (vgl. UV-act. 264
S. 30). Als der Beschwerdefihrer in der Verlaufsbegutachtung vom Mérz 2017 trotz
angepasster optischer Korrektur noch immer eine massive Ermudbarkeit angegeben
hat, wére eine erneute neuropsychologische Testung angezeigt gewesen. Dies gilt
umso mehr, als die Gutachter auch nicht auf die im Vorgutachten aus
neuropsychologischer Sicht festgestellte Einschrdnkung von 10 % abgestellt haben,
sondern aufgrund einer aus ihrer Sicht noch erklarbaren Fatigue-Symptomatik von
einer 20%igen Einschrankung ausgegangen sind (vgl. UV-act. 362 S. 30 ff.). Die seitens
der Q.___-Gutachter attestierten neuropsychologischen Einschrankungen im Ausmass
einer Leistungsminderung von 50 % stehen demgegenuber im Einklang mit den
neuropsychologischen Testungen der D.___-Klinik und des X.___ (vgl. UV-act. 38, 127
und 196). Die Testergebnisse der L.___ GmbH aus dem Jahr 2015 sind laut dem Q.___-
Begutachtungsinstitut nicht erhéltlich gewesen (vgl. act. G 13.1, Konsensbeurteilung S.
7). Auch dem in den Akten liegenden Gutachten der L.__ GmbH aus dem Jahr 2015
kénnen die eigentlichen neuropsychologischen Testuntersuchungen nicht bzw. nur
rudimentar entnommen werden (vgl. UV-act. 264). Zwar ist anzunehmen, dass
neuropsychologische Testungen auch von der Motivation und der
Leistungsbereitschaft der Probanden abhangig sein kénnen, jedoch gibt es keine
Hinweise auf suboptimales Leistungsverhalten (vgl. z.B. UV-act. 264 S. 18 20 und 21,
jeweils oben, UV-act. 173 S. 45; act. G 13.1, Konsensbeurteilung S. 9,
neuropsychologisches Fachgutachten S. 14). Einzig im letzten Gutachten der L.___
GmbH haben die Sachverstandigen, wie erwahnt, einen sekundaren Krankheitsgewinn
angeflhrt, diesen jedoch nicht nachvollziehbar erldutert, sondern im Wesentlichen
einzig auf den Tinnitus und die dadurch bewirkten Schlafstérungen verwiesen (vgl. UV-
act. 362 S. 31, oben). Aufgrund der zu Unrecht ausgeschlossenen unfallkausalen
Restfolgen im Rahmen der Begutachtung durch die L.___ GmbH im Mé&rz 2017, der
fehlenden neuropsychologischen Untersuchungen in dieser Begutachtung und
aufgrund des mit der Gbrigen medizinischen Aktenlage beziglich der
neuropsychologischen Einschrankungen Ubereinstimmenden und schllssigen Q.___ -
Gutachtens ist mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit von einer 50%igen
Einschrankung der Arbeitsfahigkeit auszugehen. Die Sachverstéandigen des Q.___
haben sich auch eingehend mit der durchaus aktiv imponierenden Freizeitgestaltung
des Beschwerdeflhrers auseinandergesetzt und dargelegt, warum diese mit der
50%igen Arbeitsunféhigkeit vereinbar sei (vgl. act. G 13.1, Konsensbeurteilung S. 11,
neurologisches Gutachten, S. 15). Soweit die Beschwerdegegnerin geltend macht, es
sei fraglich, ob alleine gestutzt auf eine neuropsychologische Einschatzung auf die
Arbeitsfahigkeit geschlossen werden durfe (vgl. act. G 15), ist dem entgegenzuhalten,
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dass es sich beim Q.___-Gutachten um eine polydisziplindre Begutachtung gehandelt
hat, im Rahmen derer auch Fachéarzte anderer Disziplinen mitgewirkt haben und die
Gutachter schliesslich gemeinsam zur Einschétzung einer 50%igen Arbeitsunfahigkeit
gelangt sind (vgl. act. G 13.1). Da das Q.___-Gutachten von der IV-Stelle in Auftrag
gegeben worden ist (vgl. act. G 13.1, Konsensbeurteilung, S. 2), die nicht Partei des
unfallversicherungsrechtlichen Verfahrens ist und auch keine erkennbaren Interessen
am Ausgang dieses Verfahrens hat, geniesst es auch eine hohe Beweiskraft.

6.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen ist, dass beim Beschwerdeflhrer Uber den 24. Mai 2017 hinaus eine
50%ige Arbeitsunfahigkeit in der von ihm aktuell ausgetibten (dem Leiden
zwischenzeitlich angepassten; vgl. dazu act. G 13.1, Konsensbeurteilung S. 9 f.)
Téatigkeit besteht. Folglich hat die Beschwerdegegnerin ihre Taggeldleistungen zu
Unrecht per 25. Mai 2017 auf 20 % gesenkt (vgl. UV-act. 366). Sie ist zu verpflichten,
dem Beschwerdeflhrer riickwirkend auch fur die Zeit vom 25. Mai bis 31. Dezember
2017 ein Taggeld basierend auf einem Arbeitsunfahigkeitsgrad von 50 % auszurichten.

6.5. Ausgehend von der ermittelten Arbeitsunfahigkeit bleibt sodann der
Rentenanspruch zu prifen. Vorliegend ist sowohl hinsichtlich des (hypothetischen)
Valideneinkommens als auch bezuglich des Invalideneinkommens derselbe
Tatigkeitsbereich zugrunde zu legen (vgl. act. G 13.1, Konsensbeurteilung, S. 9 f.).
Demnach kann der Invaliditdtsgrad des Beschwerdeflihrers anhand eines so genannten
Prozentvergleichs ermittelt werden. Dabei entspricht der Invaliditdtsgrad dem Grad der
Arbeitsunfahigkeit, allenfalls unter Berlcksichtigung eines Abzugs vom Tabellenlohn
(vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 10. April 2017, 9C_804/2016, E. 2.2 mit Hinweis;
BGE 126 V 75). Ein solcher Abzug ist vorliegend nicht angezeigt, da nicht auf
Tabellenldhne, sondern den konkreten Verdienst des Beschwerdeflihrers abgestellt
wird. Folglich resultiert bei einem Arbeitsunféhigkeitsgrad von 50 %, wie er beim
Beschwerdeflihrer anzunehmen ist, ein Invaliditdtsgrad von 50 %. Der
Beschwerdeflhrer hat demnach ab dem 1. Januar 2018 einen Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente.

6.6.

6.6.1. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art.
15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt fur die Bemessung der Taggelder

grundsatzlich der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, fiir die Bemessung der Renten
der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG; Art. 22
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Abs. 3 UWV), wobei der Bundesrat Bestimmungen Uber den versicherten Verdienst in
Sonderféllen erlassen kann (vgl. Art. 15 Abs. 3 UVG).

6.6.2. Die Beschwerdegegnerin hat zur Berechnung des versicherten Verdienstes auf
den vom Beschwerdefuhrer im Jahr 2012 geméass Auszug aus dem individuellen Konto
der Sozialversicherungsanstalt (SVA) erzielten jahrlichen Verdienst von Fr. 75'400.--
abgestellt (vgl. act. G 1.1.2 S. 17, oben), was grundsatzlich nicht zu beanstanden ist. In
der Beschwerde hat der Beschwerdefiihrer neu die Frage aufgeworfen, ob nicht eher
auf einen Durchschnittslohn i.S.v. Art. 23 Abs. 3 UVV abzustellen sei, da sein Gehalt
Schwankungen unterworfen sei (vgl. act. G 1 S. 19). Zwar ist sein Jahresverdienst als
Selbstandiger gemass IK-Auszug gewissen Schwankungen unterworfen gewesen (vgl.
act. G 9.1.1), jedoch bewegt sich der seitens der Beschwerdegegnerin angerechnete
Lohn unter Berticksichtigung der in derselben Firma erzielten Einnahmen in anderen
Jahren durchaus in einem vertretbaren Rahmen. Es ist anzunehmen, dass eine
Durchschnittsberechnung unter Einkalkulierung des im Jahr 2010 erzielten Gehalts, das
im Vergleich zu anderen Jahren Uberdurchschnittlich hoch gewesen zu sein scheint, die
tatsachlichen Lohnverhaltnisse nicht besser abbilden wiirde. Im Ubrigen hat die
Beschwerdegegnerin auch die Taggelder auf der Basis eines versicherten Verdienstes
von Fr. 75'400.-- bemessen. Einen zuné&chst tiefer bemessenen Ansatz hatte der
Beschwerdeflihrer beanstandet (vgl. UV-act. 67), worauf die Beschwerdegegnerin den
versicherten Verdienst auf Fr. 75'400.-- angehoben hat (vgl. UV-act. 70 S. 3), was vom
Beschwerdefiihrer, soweit ersichtlich, nicht mehr beanstandet worden ist. Auch in der
Beschwerde hat der Beschwerdefuhrer den Verzicht auf eine Durchschnittsberechnung
nicht explizit kritisiert.

6.6.3. In der Beschwerde bemangelt der Beschwerdefiihrer jedoch die fehlende
BerUcksichtigung des in seiner Teilzeitbeschaftigung im Jahr 2012 erzielten
Verdienstes von Fr. 3'080.-- (act. G 9.1.1). Er ist der Ansicht, dass die Lohne samtlicher
Arbeitgeber fur die Berechnung des versicherten Verdienstes massgebend seien

(vgl. act. G 1 S. 19). Die fehlende Berticksichtigung dieses Lohnes hatte die
Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid damit begriindet, dass
rechtsprechungsgemass nur Léhne, auf welchen Beitrage zur Finanzierung des
versicherten Risikos erhoben worden seien, zum massgebenden Lohn gehérten. Dies
sei namentlich bei Nichtberufsunféllen von Bedeutung, wenn die versicherte Person
neben einer Haupterwerbstatigkeit noch eine Nebenerwerbstatigkeit im Umfang von
weniger als acht Stunden wdéchentlich austbe. Diesfalls sei bei der Bemessung des
versicherten Verdienstes lediglich das Einkommen aus der Haupterwerbstéatigkeit
massgebend. Der Beschwerdeflhrer habe angegeben, in seiner Nebenerwerbstatigkeit
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pro Jahr ca. 24 Lektionen Unterricht zu geben. Der diesbeziigliche Arbeitgeber habe
amV.__ 2013 sodann die Auskunft erteilt, dass der Beschwerdefiihrer in den Jahren
2011 und 2012 einen Lehrauftrag gehabt habe, flir das Jahr 2013 aber erst ab dem
W.___ 2013 ein Lehrauftrag vorgesehen sei. Wegen des deutlich unter acht
Wochenstunden liegenden Pensums und der nicht einmal behaupteten
Beitragsleistung fir eine UVG-Versicherung sei das Einkommen aus der
Nebenerwerbstéatigkeit nicht zum versicherten Verdienst zu zahlen (act. G 1.1.2 S. 179).
Gemass dem seit dem 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Art. 23 Abs. 5 UVV ist fur das
Taggeld der Gesamtlohn aus allen Arbeitsverhéltnissen massgebend, unabhangig
davon, ob diese Arbeitsverhéltnisse eine Deckung nur bei Berufsunféllen oder auch bei
Nichtberufsunféllen begrindet haben. Da sich der Unfall jedoch noch vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnungsbestimmung ereignet hat, kommt grundsétzlich die
zum Unfallzeitpunkt geltende Regelung zum Zug, die lediglich festgehalten hatte, dass
fur das Taggeld der Gesamtlohn massgebend sei, wenn ein Versicherter vor dem Unfall
bei mehr als einem Arbeitgeber tatig gewesen sei (alt Art. 23 Abs. 5 UVV). Der Wortlaut
der friheren Fassung hat sich zur Unfalldeckung im Gegensatz zur neuen Regelung
also noch nicht explizit ausgesprochen. Der Beschwerdegegnerin ist denn auch
zuzustimmen, dass das Bundesgericht in seiner friiheren Rechtsprechung die Ansicht
vertreten hatte, dass fir die Bemessung des Taggeldes bei mehreren Arbeitgebern nur
Léhne zu beriicksichtigen seien, auf welchen Beitrage zur Finanzierung des
verwirklichten Risikos erhoben worden sind (vgl. BGE 126 V 26). Schon in einem Urteil
vom 4. Marz 2013 ist es aber im Fall einer Versicherten, die auf dem Arbeitsweg einen
Unfall erlitten hatte, zumindest implizit von dieser Rechtsprechung abgewichen

(vgl. BGE 139 V 148). Mit der aktuellen Regelung kommt nun auch der
gesetzgeberische Wille zum Ausdruck, dass zumindest bei der Taggeldberechnung
samtliche Léhne zu bertcksichtigen sind, unabhangig der Unfalldeckung der
zugrundeliegenden Arbeitsverhéltnisse. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass
die Beschwerdegegnerin zu verpflichten ist, flr die Bemessung des versicherten
Verdienstes auch den vom Beschwerdeflhrer im Nebenverdienst erzielten Lohn
miteinzubeziehen.

7.

Uber die Integritdtsentschadigung kann aufgrund der vorliegenden Aktenlage nicht
entschieden werden, da keine arztliche Einschatzung, die unter Berticksichtigung des
Tinnitus ergangen ist, vorliegt. Vielmehr ist der Fall zur erneuten Abklarung und Fest-
setzung der Integritdtsentschadigung unter Berticksichtigung des unfallkausalen
Tinnitus an die Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen. Anhaltspunkte dafir, dass auch
die Abducensparese Anspruch auf eine Integritdtsentschadigung geben kénnte, liegen
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nicht vor. Vielmehr Uberzeugt in Berilicksichtigung der gesamten Aktenlage die von den
Gutachtern der L.___ GmbH im Jahr 2017 abgegebene Einschatzung, wonach diese
gut kompensiert sei (vgl. UV-act. 362 S. 35; vgl. ferner E. 3.4).

8.

8.1. Zusammenfassend ist die Beschwerde dahingehend gutzuheissen, dass die
Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeflhrer fir den Zeitraum vom 25. Mai bis 31.
Dezember 2017 Taggeldleistungen auf der Basis einer Arbeitsunfahigkeit von 50 %
auszurichten hat, dass sie dem Beschwerdeflihrer ab dem 1. Januar 2018 eine halbe
Invalidenrente zu bezahlen hat, dass sie dem Beschwerdefihrer rickwirkend per 1.
August 2016 sowie zukuinftig die Kosten der aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht
notwendigen ophthalmologischen, neuroophthalmologischen und otologischen
Behandlungen zu vergiten hat und dass die Sache zur Festsetzung der Rentenbetréage,
der Taggeldleistungen sowie zur erneuten Abklarung und Festsetzung der
Integritatsentschadigung im Sinne der Erwagungen an die Beschwerdegegnerin
zurlickgewiesen wird.

8.2. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

8.3. Gemass Art. 61 lit g ATSG hat die obsiegende Beschwerde flihrende Partei
Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Als volles Obsiegen gilt auch die Riickweisung
der Sache an die Verwaltung zwecks erganzender Abklarungen (BGE 132 V 235 E. 6.2).
Die Parteientschadigung wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne
Ricksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der
Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG). Da den Begehren des
Beschwerdeflihrers mit Ausnahme des leicht tiefer berechneten Invaliditatsgrades und
des um einen Tag verminderten Rlckbezugs der Neuberechnung des Taggeldes
vollumfénglich entsprochen wird (vgl. act. G 1 S. 2), ist er betreffend
Parteientschadigung als voll obsiegend zu betrachten. Der Rechtsvertreter des
Beschwerdeflihrers macht - wie bereits erwahnt - in seiner Kostennote Aufwendungen
im Gesamtbetrag von Fr. 20'909.45 geltend (act. G 22). Hierzu ist anzumerken, dass
die in Rechnung gestellten Handlungen mehrheitlich (40.03 Stunden) bereits im
Verfahren mit der Unfallversicherung erfolgten. Auch die Barauslagen flir beigezogene
Arztberichte betrafen jenes Verfahren und nicht das Gerichtsverfahren. Solche
vorprozessualen Aufwendungen werden vom Parteientschadigungsanspruch geméss
Art. 61 lit. g ATSG nicht erfasst. Im Ubrigen sieht Art. 52 Abs. 3 Satz 2 ATSG vor, dass
im Einspracheverfahren in der Regel keine Parteientschadigung ausgerichtet wird. Eine
Ausnahme von dieser Regel besteht nur, wenn die betroffene Person im
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Unterliegensfall die unentgeltliche Vertretung hatte beanspruchen kénnen (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N 85 zu Art. 52 mit Hinweis auf Urteil des
Bundesgerichts vom 28. Mai 2018, 9C_877/2017, E. 8.2). Das kann vorliegend beim
Beschwerdeflihrer nach Lage der Akten ausgeschlossen werden, obwohl sich seine
finanziellen Verhéltnisse im Anschluss an den Unfall vom 3. April 2013 zweifellos
verschlechtert haben. Der Beschwerdeflihrer begriindet sein Entschadigungsbegehren
fir das Verwaltungsverfahren im Ubrigen nicht. Abzugelten sind nach dem Gesagten
nur die im Hinblick auf das Gerichtsverfahren getatigten erforderlichen Aufwendungen.

8.4. In der Verwaltungsrechtspflege betragt das Honorar vor Versicherungsgericht nach
Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung (HonO; sGS 963.75) pauschal Fr. 1'500.-- bis
Fr. 15'000.--. Einzuraumen ist, dass sich in der hier zu beurteilenden Angelegenheit
zahlreiche Rechtsfragen gestellt haben und ein grosser Aktenumfang zu bewéltigen
war. Von da her rechtfertigt es sich, von der Ublicherweise bei durchschnittlichen
unfallversicherungsrechtlichen Streitigkeiten ausgerichteten mittleren Entschadigung
von Fr. 4'000.-- abzuweichen und dem Beschwerdeflhrer mit Blick auf die eingereichte
Kostennote ermessensweise eine Parteientschadigung von pauschal Fr. 8'000.--
(inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zuzusprechen. Mit einer solchen
Verdoppelung der mittleren Entschadigung sind die erforderlichen Aufwendungen auch
bei einer grosszligigen Interpretation dieses Kriteriums jedenfalls ausreichend
abgegolten.

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
In Gutheissung der Beschwerde wird der angefochtene Einspracheentscheid
aufgehoben.

2.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem Beschwerdeflhrer flr den Zeitraum
vom 25. Mai bis 31. Dezember 2017 Taggeldleistungen auf der Basis einer
Arbeitsunfahigkeit von 50 % auszurichten.

3.
Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem Beschwerdeflhrer ab dem 1. Januar
2018 eine halbe Invalidenrente zu bezahlen.
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4.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem Beschwerdeflhrer riickwirkend per 1.
August 2016 sowie zukinftig die Kosten der aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht
notwendigen ophthalmologischen, neuroophthalmologischen und otologischen
Behandlungen zu verguten.

5.

Die Sache wird zur Festsetzung der Rentenbetrage, der Taggeldleistungen sowie zur
erneuten Abklarung und Festsetzung der Integritatsentschadigung im Sinne der
Erwagungen an die Beschwerdegegnerin zuriickgewiesen.

6.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

7.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdefuhrer eine Parteientschadigung von
pauschal Fr. 8'000.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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	Entscheid Versicherungsgericht, 16.11.2020
	Strukturelle Unfallrestfolgen bejaht. Die kognitiven Einschränkungen bzw. die Fatigue-Symptomatik gehen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die strukturellen Unfallfolgen zurück. Gestützt auf das im Beschwerdeverfahren eingereichte Gutachten, welches in Übereinstimmung mit anderen neuropsychologischen Abklärungen steht, ist von einer 50%igen Arbeitsunfähigkeit auszugehen. Taggelder sind zu Unrecht gekürzt worden. Einkommensvergleich. Anspruch auf halbe Invalidenrente bejaht. Festlegung des versicherten Verdienstes. Rückweisung zur Abklärung und Festsetzung der Integritätsentschädigung unter Berücksichtigung des unfallkausalen Tinnitusleidens (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. November 2020, UV 2019/10). Teilweise aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 8C_15/2021.
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